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Wesentliche Energieträger für

Art der Lüftung/Kühlung'

Anlass der Ausstellung des
Energieausweises

e
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Z Fensterlüftung Z Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung Z Anlage zur

n Schachtlüftung n Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewinnung Kühlung

n Neubau ! Modernisierung Z Aushangpflicht
n VermietungA/erkauf (Anderung/Erweiterung) n sonstiges (freiwiilig)

Hinweise zu den Angaben über die energetische Qualität des Gebäudes
Die energetische Qualität eines Gebäudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als
Bezugsfläche dient die Nettogrundfläche. Teil des Energieausweises sind die Modernisierungsempfehlungen
(Seite 4).

V Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt
(Energiebedarfsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt. Zusätzliche lnformationen zum Verbrauch
sind freiwillig. Diese Art der Ausstellung ist Pflicht bei Neubauten und bestimmten Modernisierungen nach $ 16
Absatz 1 Satz 3 EnEV. Die angegebenen Vergleichswerte sind die Anforderungen der EnEV zum Zeitpunkt der
Erstellung des Energieausweises (Erläuterungen - siehe Seite 5).

! Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt
(Energieverbrauchsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt. Die Vergleichswerte beruhen auf
statistischen Auswertungen.

Datenerhebung BedarfA/erbrauch durch n Eigentümer g Aussteller

tr Dem Energieausweis sind zusätzliche lnformationen zur energetischen Qualität beigefügt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises
Der Energieausweis dient lediglich der lnformation. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte
Gebäude oder den oben bezeichneten Gebäudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafür gedacht, einen
überschlägigen Vergleich von Gebäuden zu ermöglichen.

Aussteller

█ ████ ███▉███

███████ █
s504e rnsorstadt 24.07 .2020

████████ Unterschrift des Ausstellers

1 Datum der angewendeten EnEV, gegebenenfalls angewendeten Anderungsverordnung zur EnEV 2 Bei nicht rechtzeitiger Zuteilung der
Registriernumm-er (g 17 Absatz 4 Säla4und 5 EnEV)lst das Datum der Antragstellung einzutragen; die Registriernummer ist nach deren Eingang
naciträglich einzudötzen. 3 Mehrfachanlaben möglich - a bei-Wärmenetzen Baujahr der Übergabestation
5 Nettogrundfläche ist im Sinne der EnEV ausschließlich der beheizte/gekühlte Teil der Nettogrundfläche

Verwaltung/ Labor

Bürgermeister:Ulrich-Straße 1 60, 861 79 Augsburg

Gesamtes Gebäude
1999

1999

31887 m2

Fernwärme/ Solarthermie

teArt: U
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Berechneter E4ergiebedar'f des Gebäudes

-

EnEV-Anforderungswert { +
Neubau (Vergleichlwert) : :

Anforderunqen qemäß EnEV 4

Primäreneroiebedarf

lst-Wert I ;l kwhi(maa) Anforderungswert

M ittlere Wärmedurchqanoskoeff izienten

Sommerlicher Wärmeschutz (bel Neubau)

Für Endrgiebedarfsberechnungen venvendetes Verfahren
Z Verfahren nach Anlage 2 Nummer 2 EnEV

n Verfahren nach Anlage 2 Nummer 3 EnEV ("Ein-Zonen-Modell")

n Vereinfachungen nach S I AbsaE 2 EnEV

! Vereinfachungen nach Anlage 2 Nummer 2.1.4 EnEV

100 300

' ' i, irwu(m''a1

lll 1ffim
500 >6000 200 400

co,-Emissionen 3 ir liiill$flii ri 
iiüllili ililli ks/(m'?.a)

!
!

eingehalten

eingehalten

E n EV-Anforderu n gswert
modernisierter Altbau (Vergleichswert)

Primärenergiebedarf dieses Gebäudes
66 kWh/(m'z.a)

Jähilicher Endenergiebedarf .in kwh/(m'z'a) für

w",r*"r.", 1r=ji:rr"jriül? | r-*rrnt

Endenergiebedarf

Energieträger Heizung Gebäude
insgesamt

Kühlung einschl.
Befeuchtung.

65.6 0 0 0 0 65.6
allgemeiner Strommix 3 0.5 14.6 14.7 4.7 35.4

iebedarf Wärme [Pfl ichtangabe in

Ende bedarf Strom [Pflichtangabe in

Zone Fläche [m1 Anteil [%]

1 ZONE I Technik, Lager, Verkehrsflächen, 17566 55,09

2 ZONE 1 Büro Luftheizung 4247 13,32

3 ZONE 6 Labor gekühlt 1632 5,12

4 ZONE 10 Foyer, Brücken 't472 4,62

5 ZONE 5 Labor belüftet 1252 3,93

6 ZOttE iO Büro Lüftung 1 081 3,39

7 ZONE 9 Sanitär 948 2,97

a weitere Zonen in

Angaben zum EEWärmeG 6

Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des Wärme- und
Kältebedarfs auf Grund des Erneuerbare-Energien-
Wärmegesetzes (EEWärmeG)

Fernwiiime 60 %

Art: SOfaitnerfnie Deckungsantell: ',U y'

Yo

Ersatzmaßnahinen 7

Die Anforderungen des EEWärmeG werden durch die
Ersatzmaßnahme nach S 7 Absatz I Nummer2 EEWärmEG.
erfüllt.

tr Die nach S 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWärmeG verschärften
Anforderungswerte der EnEV sind eingehalten.

Verschärfter Anforderungswert kWh/(mr.a)Primärenerglebedarf:

tr Die in Verbindung mit S 8 EEWärmeG um %
verschärften Anforderungswerte der EnEV sind eingehalten.

kWh/(m,.a)
Verschärfter Anforderun gswert
Primärenergiebedarf:

Die Energieeinsparverordnung lässt für die Berechnung des Energiebedarfs in
vielen Fällen neben dem Berechnungsverfahren alternative Vereinfachungen zu,
die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnissen führen können. lnsbesondere
wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine
Rückschlüsse auf den tatsächlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen
Bedarfswerte sind spezifische Werte nach der EnEV pro Quadratmeter
beheizte/gekühlte Nettogrundfläche.

Erläuterungen

1 siehe Fußnote 1 auf$eite 1 des Energieausweises 2 siehe Fußnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises- 3 freiwillige
$ngabe a nur bei $eubau äowie bei Modernisierung im Fall des g 16 AbsaE 1 SaE 3 EnEV ' 5 nur Hilfsenergiebedaf
o nur bei Neubau / nur bei Neubau im Fall der,Anwbndung von S 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWärmeG
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Erfasster Energieverbrauch des Gebäudes
Registriernummer 2 BY-2020-003278391

(oder: "Regishiernummer wurde beantragt am ...")
3

Endenergieverbrauch

,iTim
,!

n Warr*asser enthalten

,,,i*iffi

Der Wert enthält den Stromverbrauch für

n Zusatzheizung I W"rr*"rr"r. I Lr.ittung ! eingebaute Beleuchtung ! xur'trng f] Sonstiges

Verbrauchserfassung
Zeitraum

bis

Gebäudekategorie/
Nutzung

Energieträger a
Energieverbrauch

Wärme
tkwhl

Anteil
Warmwasser

lkwhl

Anteil Heizung

lkwhl

Energieverbrauch
Strom
lkwhl

Primär-
energie-

faktor

Klima-
faktor

von

Primärenergieverbrauch dieses Gebäudes

Gebäudenutzung
Vergleichswerte 3

kWh/(m'z.a)

Erläuteru ngen zum Verfahren
Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchskenn-
werten ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben.
Die Werte sind spezifische Werte pro Quadratmeter
beheizte/gekühlte Nettogrundfläche. Der tatsächliche
Energieverbrauch eines Gebäudes weicht insbesondere wegen

des Witterungseinflusses und sich ändernden Nutzerverhaltens
von den angegebenen Kennwerten ab.

Flächen-
anteil Heizung und

Warmwasser
Strom

1 siehe Fußnote 'l auf Seite 1 des Energieausweises 2 siehe Fußnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises 3 veröffentlicht
unter www.bbsr-energieeinsparung.de durch das Bundesminister;ium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklu_ng im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium fü1 Wirts'chaft ünd Technologie 4 gegebenenfalls auch Leerstandszuschläge in kWh



E N E RG I EAU SWE lS,u.. Nichtwohnsebäude
gemäß den $$ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom ' 18.11.2013

Empfehlungen des Ausstellers

Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung

Registriernummer2 BY.2020.003278391

(oder: "Regishiernummer wurde beantragt am ...")
4

Maßnahmen zur kostengünstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind V möglich tr nicht möglich

Empfohlene Modernisierungsmaßnahmen

Nr

n weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

(freiwillige Angaben)

geschätzte
Amortisa-
tionszeit

geschäEte
Kosten pro
eingesparte

Kilowatt-
stunde

Endenergie

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen für das Gebäude dienen lediglich der lnformation
Sie sind nur kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz für eine Energieberatung.

Bau- oder
Anlagenteile

Maßnahmenbeschreibung in
einzelnen Schritten

in I als
Zusammenhang I Einzel-

mit größerer I maß-
Modernisierung I nahme

empfohlen

Außenwand gg. Außenluft Erneuerung der Wärmedämmung tr a

Genauere Angaben zu den Empfehlungen
sind erhältlich beiiunter:

Weitere lnformationen zur Gebäudeenergieeffizienz erhalten Sie auf
der Webseite des BBSR, www.bbsr-energieeinsparung.de

Ergänzende Erläuterungen zu den Angaben im Energieausweis (Ansaben rreiwilis)

1 siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2 siehe Fußnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises



E N E RG I EAU SWE lS,u,. Nichtwohnsebäude
gemäß den $$ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV)vom I 18.11.2013

Erläuterungen

Angabe Gebäudeteil - Seite I Endenergiebedarf - Seite 2

Bei Nichtwohngebäuden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu
Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung des
Energieausweises gemäß dem Muster nach Anlage 7 auf den
Gebäudeteil zu beschränken, der getrennt als Nichtwohngebäude zu
behandeln ist (siehe im Einzelnen S 22 EnEV). Dies wird im
Energieausweis durch die Angabe "Gebäudeteil" deutlich gemacht.

Erneuerbare Energien - Seite 1

Hier wird dartiber informiert, wofür und in welcher Art erneuerbare
Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthält Seite 2 (Angaben zum
EEWärmec) dazu weitere Angaben.

Energiebedarf - Seite 2

Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primärenergiebedarf und
den Endenergiebedarf für die Anteile Heizung, Warmwasser, eingebaute
Beleuchtung, Lüftung und Kühlung dargestellt. Diese Angaben werden
rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage
der Bauunterlagen bzw. gebäudebezogener Daten und unter Annahme
von standardisierten Randbedingungen (2.8. standardisierte Klimadaten,
definiertes Nutzerverhalten, standardisierte lnnentemperatur und innere
Wärmegewinne) berechnet. So lässt sich die energetische Qualität des
Gebäudes unabhängig vom Nutzerverhalten und von der Wetterlage
beurteilen. lnsbesondere wegen der standardisierten Randbedingungen
erlauben die angegebenen Werte keine Rückschlitsse auf den
tatsächlichen Energieverbrauch.

Primärenergiebedarf - Seite 2

Der Primärenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Gebäudes ab.
Er berücksichtigt neben der Endenergie auch die so genannte 'Vorkette"
(Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils
eingesetzten Energieträger (2.B. Heizö1, Gas, Strom, erneuerbare
Energien etc.). Ein kleiner Wert signalisiert einen geringen Bedarf und
damit eine hohe Energieeffizienz sowie eine die Ressourcen und die
Umwelt schonende Energienutzung. Die angegebenen Vergleichswerte
geben für das Gebäude die Anforderungen der EnEV an, die zum
Zeitpunkt der Ausstellung des Energieausweises galt. Sie sind im Fall
eines Neubaus oder einer Modernisierung des Gebäudes, die nach den
Vorgaben des $ 9 Absatz 1 Satz 2 EnEV durchgeführt wird, einzuhalten.
Bei Bestandsgebäuden dienen sie zur Orientierung hinsichtlich der
energetischen Qualität des Gebäudes. Zusätzlich können die mit dem
Energiebedarf verbundenen C02-Emissionen des Gebäudes freiwillig
angegeben werden.
Der Endwert der Skala zum Primärenergiebedarf beträgt, auf die
Zehnerstelle gerundet, das Dreifache des Vergleichswerts "EnEV
Anforderungswert modernisieter Altbau' (140 Yo des "EnEV
Anforderungswerts Neubaq").

Wärmeschutz - Seite 2

Die EnEV stellt bei Neubauten und bestimmten baulichen Anderungen
auch Anforderungen an die energetische Qualität aller
wärmeübertragenden Umfassungsflächen (Außenwände, Decken,
Fenster etc.) sowie bei Neubauten an den sommerlichen Wärmeschutz
(Schutz vor Überhitzung) eines Gebäudes.

Pflichtangaben für lmmobilienanzeigen - Seite 2 und 3

Nach der EnEV bestehtdie Pflicht, in lmmobilienanzeigen die in S 16a
Absatz 1 genannten Angaben zu machen. Die dafür erforderlichen
Angaben sind dem Energieausweis zu entnehmen, je nach Ausweisart
der Seite 2 oder 3.

5

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete,
jährlich benötigte Energiemenge für Heizung, Warmwasser, eingebaute
Beleuchtung, Lüftung und Kühlung an. Er wird unter Standardklima und
Standardnutzungsbedingungen errechnet und ist ein lndikator für die
Energieeffizienz eines Gebäudes und seiner Anlagentechik. Der
Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die dem Gebäude untei
Annahme von standardisierten Bedingungen und unter
Ber(rcksichtigung der Energieverluste zugefiihrt werden muss, damit die
standardisierte lnnentemperatur, der Warmwasserbedarf, die
notwendige Lüftung und eingebaute Beleuchtung sichergestellt werden
können. Ein kleiner Wert signalisiert einen geringen Bedarf und damit
eine hohe Energieeffizienz,

Angaben zum EEWärmeG - Seite 2

Nach dem EEWärmeG müssen Neubauten in bestimmtem Umfang
erneuerbare Energien zur Deckung des Wärme- und Kältebedarfs
nutzen. ln dem Feld "Angaben zum EEWärmeG" sind die Art der
eingesetzten erneuerbaren Energien und der prozentuale Anteil der
Pflichterfüllung abzulesen. Das Feld "Ersatzmaßnahmen" wird
ausgefüllt, wenn die Anforderungen des EEWärmeG teilweise oder
vollständig durch Maßnahmen zur Einsparung von Energie erfüllt
werden. Die Angaben dienen gegenüber der zuständigen Behörde als
Nachweis des Umfangs der Pflichterfüllung durch die Ersatzmaßnahme
und der Einhaltung der für das Gebäude geltenden verschärften
Anforderungswerte der EnEV.

Endenergieverbrauch - Seite 3

Die Angaben zum Endenergieverbrauch von Wärme und Strom werden
für das Gebäude auf der Basis der Abrechnungen von Heizkosten bzw.
der Abrechnungen von Energielieferanten ermittelt. Dabei werden die
Energieverbrauchsdaten des gesamten Gebäudes und nicht der
einzelnen Nutzeinheiten zugrunde gelegt. Die so ermittelten Werte sind
spezifische Werte pro Quadratmeter Nettogrundfläche nach der EnEV.
Der erfasste Energieverbrauch für die Heizung wird anhand der
konkreten örtlichen Wetterdaten und mithilfe von Klimafaktoren auf
einen deutschlandweiten Mittelwert umgerechnet. Die Angaben zum
Endenergieverbrauch geben Hinweise auf die energetische Qualität des
Gebäudes. Ein kleiner Wert signalisiert einen geringen Verbrauch. Ein
Rückschluss auf den künftig zu erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht
möglich. Der tatsächliche Verbrauch einer Nutzungseinheit oder eines
Gebäudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und
sich ändernden Nutzerverhaltens oder sich ändernder Nutzungen vom
angegebenen Endenergieverbrauch ab.
lm Fall längerer Leerstände wird hierfür ein pauschaler Zuschlag
rechnerisch bestimmt und in die Verbrauchserfassung einbezogen. Ob
und inwieweit derartige Pauschalen in die Erfassung eingegangen sind,
ist der Tabelle "Verbrauchserfassung" zu entnehmen.
Die Vergleichswerte ergeben sich durch die Beurteilung gleichartiger
Gebäude. Kleinere Verbrauchswerte als der Vergleichswert signalisieren
eine gute energetische Qualität im Vergleich zum Gebäudebestand
dieses Gebäudetyps. Die Endwerte der beiden Skalen zum
Endenergieverbrauch betragen, auf die Zehnerstelle gerundet, das
Doppelte des jeweiligen Vergleichswerts.

Primärenergieverbrauch - Seite 3

Der Primärenergieverbrauch geht aus dem für das Gebäude insgesamt
ermittelten Endenergieverbrauch für Wärme und Strom hervor. We der
Primärenergiebedarf wird er mithilfe von Umrechnungsfaktoren ermittelt,
die die Vorkette der jeweils eingesetzten Energieträger berircksichtigen.

I siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises



E N E RG I EAU SWE lS,u," Nichtwohnsebäude
gemäß den $$ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV)vom' 18.11.2013

6Zusatzseite Gebäudezonierun g

Gebäudezonen

Registriernummer'z BY-2020.003278391

(oder: "Registriernummer wurde beantragt am ...")

Anteil [%]

2,75

2,09

1,64

1,2

1,19

1,09

0,94

0,35

0,32

Nr

2

3

4

5

6

I
I
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

7

Zone Fläche Im']

ZONE 3 Büro Heizkörper 877

ZONE 2 Büro Luftheizung + Konvektor 667

ZONE 4 Büro Heiz-und Kühldecke 523

ZONE 13 Küche / Kantine 382

ZOruf tS Vortragssaal 378

ZONE 14 Rechenzentrum 348

ZONE 11 Bibliothek 300

ZONE 12 Seminar / Besprechung 111

ZONE 7 Labor, nur HK 102

45
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Registriernummer'z BY-2020-003278391

(oder: "Registriernummer wurde beantragt am ...")
Aushang

Gültig bis: 23.07.2030

ude
gl

Adresse
Gebäud
Ba hr
N
Wesentliche Energieträger für
Heizu und
Erneuerbare Energien

Primärenergiebedarf
lir,lliiif

'ffi
ffiHftiiii'i0 100

TE
EnEV-Anforderungswert fNeubau(Vergleichswert) |

Art: Umweltenergie

Primärenergiebedarf dieses Gebäudes
66 kWh/(m''a)

Venrvendung: Beheizung, Warmwasserbereitung

,iridilffi
200 300 400 500 >600

Lüftung

Eingebaute Beleuchtung

Warmwasser

Unterschrift des Ausstellers

.ri.l $liiffi
f =n=u-onforderungswerti modernisierter Altbau (Vergleichswert)

200

160

120

80

40

Auftei lu ng Energ iebedarf

I

T

Nutzenergie Endenergie Primärenergie

Aussteller

IBN Bauphysik GmbH & Co.KG

███████ █
85049 lngolstadt 24.07.2020

Ausstellungsdatum

Verwaltung/ Labor

Bürgermeister-Ulrich-Straße 1 60, 861 79 Augsburg

Gesamtes Gebäude
1 999

31887 m'?

Fernwärme/ Solarthermie

1 Datum der angewendeten EnEV, gegebenenfalls_angewendeten Anderungsverordnung.zur.EnE nicht rechgeitiger Zlteilung der
nägüiiiui'irrrä (5 r7Äusir] bäti+ u"o s e"EV;Et oas Datum der Anlragstellung öinzutragen; die Registriernummer ist nach deren Eingang
nachträglich einzusetzen.


